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MD-VD - 365-1/11 Wien, 29. März 2011 

Entwurf eines Bundesgesetzes, 

mit dem das Bundesgesetz über 

Krankenanstalten und Kuranstalten 

geändert wird; 

Begutachtung; 

Stellungnahme 

 

zu BMG-92601/0001-II/A/4/2011 

 

 

 

An das 

Bundesministerium für Gesundheit 

 

 

Zu dem mit Schreiben vom 3. Februar 2011 übermittelten Entwurf eines Bundesgeset-

zes wird nach Anhörung des Unabhängigen Verwaltungssenates Wien wie folgt Stel-

lung genommen: 
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1.) Zum Gesetzesentwurf: 

 

Zu § 8e: 

 

Im Gegensatz zu § 15 d Wiener Krankenanstaltengesetz - Wr. KAG, in welchem die 

Aufgabe der Opferschutzgruppen mit „der Früherkennung von sexueller, körperlicher 

und psychischer Gewalt, insbesondere gegen Frauen“ definiert ist, ist im vorliegenden 

Gesetzesentwurf die Einrichtung von Opferschutzgruppen lediglich „für Betroffene 

häuslicher Gewalt“ normiert.  

 

Diese Formulierung ist jedoch zu eng, da Gewalt im häuslichen Kontext nur eine von 

vielen Gewaltformen darstellt und sich die inhaltliche Zuständigkeit von Opferschutz-

gruppen in Krankenanstalten unmissverständlich auf alle Opfer von Gewalt, unabhän-

gig vom Opfer-Täter-Kontext und unabhängig von der Situation, in der Gewalt erlebt 

wird, erstrecken muss. Insofern wird angeregt, die Formulierungen in Abs. 1 und 

Abs. 4 der geplanten Bestimmung auf „sexuelle, körperliche und psychische Gewalt“ 

auszudehnen - sowohl hinsichtlich der generellen Zuständigkeit (Abs. 1), als auch hin-

sichtlich der Früherkennung und Sensibilisierung der in Betracht kommenden Berufs-

gruppen (Abs. 4). 

 

Es wird weiters angeregt, die Regelung des § 15 d Abs. 4 Wr. KAG, wonach die Be-

treuung von Personen, die das 18. Lebensjahr zwar vollendet haben, auf Grund deren 

psychischen Reifegrades jedoch die Betreuung durch die Kinderschutzgruppe ange-

zeigt erscheint, durch die Kinderschutzgruppe zu übernehmen. 

 

Zu den im § 8e Abs. 3 bestimmten Berufsgruppen, die jedenfalls in einer Opferschutz-

gruppe vertreten sein sollen, wird Folgendes bemerkt: 

 

Gerade im Rahmen der akuten medizinischen Versorgung und Krisenintervention nach 

Gewaltdelikten ist nach den Erfahrungen des 24-Stunden Frauennotrufes der Stadt 

Wien in vielen Fällen eine psychiatrische Abklärung und Notfallsmedikation indiziert. 
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Opfer von Gewalt werden oft nach erfolgter medizinischer Erstuntersuchung und Spu-

renabnahme an eine Abteilung für Psychiatrie verwiesen. Im Sinne des multidiszipli-

nären Ansatzes von Opferschutzgruppen sollte jedenfalls in die im Abs. 3 aufgezählten 

Berufsgruppen auch eine Fachärztin bzw. ein Facharzt für Psychiatrie aufgenommen 

werden. 

 

Weiters wird angemerkt, dass überwiegend Frauen Opfer von (häuslicher) Gewalt 

sind, sodass die Einrichtung von Opferschutzgruppen insbesondere diesen zu Gute 

kommt, weshalb nicht nachvollziehbar erscheint, dass entsprechend dem Vorblatt ge-

genständlicher Gesetzesentwurf keine geschlechtsspezifischen Auswirkungen hat. 

 

2.) Zu dem im Begleitschreiben des Bundesministeriums für Gesundheit zur Dis-

kussion gestellten Vorschlag des Berufsverbands Österreichischer Psychologin-

nen und Psychologen:  

 

Die durch das Ärztegesetz 1998 geregelten Bereiche zur Ausübung des ärztlichen Be-

rufes umfassen Diagnose und Therapie - es sind jene ärztlichen Tätigkeiten, die unmit-

telbar am Menschen oder mittelbar für den Menschen ausgeführt werden. Die Ent-

scheidungen für eine Aufnahme bzw. eine Entlassung einer Patientin oder eines Pati-

enten an einer psychiatrischen Abteilung fallen in diesen gesetzlich definierten ärztli-

chen Tätigkeitsbereich und damit auch in jene Zuständigkeits- und Verantwortungsbe-

reiche der entsprechend ausgebildeten Fachärztinnen und Fachärzte, die eine mehrjäh-

rige praktische und theoretische Ausbildung an einer psychiatrischen Krankenhausab-

teilung vorzuweisen haben. Die Forderung, diese eindeutig medizinisch definierten 

Bereiche der Aufnahme und der Entlassung einer Patientin oder eines Patienten an 

eine andere Berufsgruppe gesetzlich zu übertragen, ist aus Sicht des Landes Wien 

nicht vertretbar. 

 

 

 Für den Landesamtsdirektor: 

 

 

 Mag. Andrea Mader 

Mag. Petra Martino Senatsrätin 
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Ergeht an: 

1.  Präsidium des Nationalrates 

 

2.  alle Ämter der Landes- 

regierungen 

 

3.  Verbindungsstelle der 

Bundesländer 

 

4.  MA 40 

(zur Zl. MA 40 - GR-2-2371/2011) 

mit dem Ersuchen um Weiter- 

leitung an die einbezogenen 

Dienststellen 
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